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Beschlussvorlage 
 
EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 1141/2024 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung Datum: 08.02.2024 
Bearbeiter: Mario Sticke Wahlperiode 2019 - 2024 

 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Ortschaftsrat Lüderitz 12.03.2024 empfohlen   4  |   0    |   0 

Ortschaftsrat Windberge 28.02.2024 empfohlen   4  |   0    |   0 

Ausschuss für Bau, Umwelt, 
Wirtschaft und Verkehr 

28.02.2024 empfohlen   7  |   0    |   1 

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

04.03.2024 vertagt        --------     

Stadtrat 13.03.2024 beschlossen 23  |   0    |   3 

 
 
Betreff: Bauvorhaben - Wirtschafts-/Radweg Lüderitz - Schleuß - Aufnahme in den 
Haushalt 2025 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt, den grundhaften Ausbau 
des Wirtsschafts- /Radweges von Lüderitz bis Schleuß, in den Haushalt 2025 aufzunehmen. 
 
 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
durchlaufender Posten Erstattung durch das Land 

 Ja x Nein 

Jahr 2025  
 770.000,00 EUR Produkt-Konto: 54110 Gemeindestraßen 

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
Anlage: Vereinbarung LSBB mit Einheitsgemeinde 
 

 
 
 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung:  
 

Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) beabsichtigt in Zusammenarbeit mit der 

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L30 

zwischen Tangermünde und Wittenmoor zu bauen.  

 

Der Teilabschnitt zwischen Lüderitz und Schleuß ist Teil des geplanten Radweges, jedoch 

war dieser nicht als straßenbegleitender Weg geplant. Dieser sollte in der Trassenführung 

über die A 14, auf dem bestehenden Wirtschafts-/Radweg verlaufen. Seitens der LSBB war 

jedoch nicht geplant, diesen grundhaft zu erneuern; bei Nachverhandlung wurde nun 

festgehalten, dass der angesprochene Bereich zulasten der LSBB grundhaft ausgebaut wird. 

Hierzu werden die Mittel veranschlagt, welche durch den Wegfall des straßenbegleitenden 

Radweges eingespart wurden.  

 

Im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung wurde der Einheitsgemeinde Tangerhütte die 

Durchführung dieser Maßnahme übertragen; die vollständige Finanzierung aller Kosten 

erfolgt durch die LSBB, nach Inrechnungstellung durch die Einheitsgemeinde Stadt 

Tangerhütte. 

 

In Umsetzung dieser Vereinbarung soll eine freihändige Vergabe zur Erarbeitung der 

Planungsleistungen für den Wirtschafts-/Radweg in Anlehnung an die HOAI in den 

Leistungsphasen 1-8, inkl. Bauüberwachung für den Abschnitt Lüderitz bis Schleuß erfolgen. 

In Abstimmung mit der LSBB wurde die geplante Umsetzung für das Haushaltsjahr 2025 

festgesetzt. 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Da eine komplette Kostenübernahme für Planungs- und Baukosten seitens der LSBB 
besteht, wird durch die Verwaltung angeraten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.  
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